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BESCHLUSSVORLAGE ZUR BERATUNG IN FOLGENDEN SITZUNGEN 

Gremium Datum Status Für Geg. Enth. 

Ausschuss für Ordnung, Bildung, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales 

02.12.2024 öffentlich                   

Hauptausschuss 09.12.2024 öffentlich                   

Stadtverordnetenversammlung 19.12.2024 öffentlich                   

            

            

            

 Ortsbeiräte 

 

BESCHLUSSGEGENSTAND 

Abschluss einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Beauftragung der Stadt 

Lübben (Spreewald) mit der Gesamtleitung des museumspädagogischen Dienstes  im 

Landkreis Dahme-Spreewald      

 

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) er-

mächtigt den Bürgermeister mit den beteiligten Städten, Ämtern und Gemeinden eine 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beauftragung der Stadt Lübben (Spreewald) 

mit der Gesamtleitung des Museumspädagogischen Dienstes (Mupäd) im Landkreis 

Dahme-Spreewald abzuschließen. 

 

BEGRÜNDUNG/ RECHTSGRUNDLAGEN (Anlagen, Berechnungen, Skizzen etc.) 

Die beteiligten Städte, Ämter und Gemeinden vereinbaren die Weiterführung eines 
überörtlich agierenden museumspädagogischen Dienstes mit insgesamt drei Muse-
umspädagoginnen/Museumspädagogen unter der Gesamtleitung der Stadt Lübben 
(Spreewald).  

 

Im April 2021 hat der museumspädagogische Dienst (MuPäD), finanziert und geför-
dert durch den Landkreis Dahme-Spreewald, den Städten Lübben und Luckau, den 
Gemeinden Heidesee und Heideblick sowie den Ämtern Schenkenländchen, Unter-
spreewald und Lieberose/Oberspreewald, seine Arbeit aufgenommen.  
 
Der museumspädagogische Dienst hat sich in den zurückliegenden Jahren im Land-
kreis Dahme-Spreewald etabliert und ist ein zuverlässiger Partner für die Museen und 
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Einrichtungen der Kommunen des Landkreises, wie auch für Besucher und Gäste unserer Region, gewor-
den. Seitdem konnte die kulturelle Bildungsarbeit im Landkreis Dahme-Spreewald nachhaltig ausgebaut 
werden. Der MuPäD vernetzt aktiv die diversen Kultur- und Bildungseinrichtungen des Landkreises und 
unterstützt bei der Entwicklung neuer Ausstellungskonzepte und Bildungsangebote. Außerdem führt der 
MuPäD eigene Programme, wie das jährliche Sommerprogramm in Kindertageseinrichtungen und Horten 
durch. 

In der Sitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft Dahme-Spreewald (KAG) des Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg am 15. Februar 2024 stellte der museumspädagogische Dienst seine Erfolge und Aktivitäten 
in den musealen und Bildungseinrichtungen im gesamten Landkreis der letzten 3 Jahre vor. In der Sitzung 
der KAG am 5. September 2024 wurde der Entwurf der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie das 
Finanzierungsmodell ab 2025 erläutert. Die anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie 
Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren zeigten ein großes Interesse an der Fortführung des Museumspä-
dagogischen Dienstes auch über das Jahr 2025 hinaus. Ebenso die Bedarfsanzeige für eine dritte Stelle 
beim Landkreis wurde übereinstimmend positiv bewertet.  
 
Zum 31. Dezember 2024 endet die aktuelle Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den museumspädago-
gischen Dienst im Landkreis Dahme-Spreewald. Der Landkreis Dahme-Spreewald unterstützt die Fortfüh-
rung des museumspädagogischen Dienstes ausdrücklich. Gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kultur 
und des Museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald erfolgt eine Zuwendung zu 
den Personalkosten in Höhe von 80 %. Darüber hinaus werden Sachkosten als Festbetragsfinanzierung in 
Höhe von 3.500 Euro pro Jahr und Vollzeitstelle gewährt. Die verbleibenden 20 % der Personalkosten 
(Eigenanteil der Kommunen) werden von den Vertragspartnern der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
getragen. 

 

 

  



 

 

Seite 3 von 3 
 

 

STADT LÜBBEN 

Staatlich anerkannter  

Erholungsort 

Stadt Lübben (Spreewald) 

Lubin (Błota) 

DER BÜRGERMEIS-

TER 

 FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

1. finanzwirksam 

 ☐ Auszahlung ☐ laut Haushaltsplan 20__  ☐ Haushaltsrest   

 
 ☐ Es stehen noch Haushaltsmittel i. H. v.:   € 1unter   

 
 Produkt:  Finanzsach-

konto: 

 Untersachkonto:  zur Verfügung. 

  

  

  ☐ Einzahlung ☐ laut Haushaltsplan 20__      

 
 ☐ Die Einzahlung i. H. v.:   € fließt der Buchungsstelle   

 
 Produkt:  Finanzsach-

konto: 

 Untersachkonto:  zu. 

  

 
2. ergebniswirksam 

 ☒ Aufwand i. H. v.:   

 
 Produkt: 252.01 Sachkonto: div.    

 
 ☐ Die Maßnahme verursacht Folgekosten lt. Anlage zur Beschlussvorlage i. H. v.:   €  

 
 ☐ einmalig ☐ monatlich ☐ jährlich 

 
 ☒ Ertrag i. H. v.:   €  

 
 
 Produkt: 252.01 Sachkonto: div.    

 
3. keine Auswirkungen 

 ☐ Die Maßnahme hat keine finanziellen Auswirkungen. 

  

 

UNTERSCHRIFTEN 

 

_________________________   _________________________ 

Fachbereichsleiter/in   Bürgermeister 

 

 

ANLAGEN 

• Präsentation 

• Angebot 

• … 

 
 

 
1  Berechnungsmodus („noch zur Verfügung“) 

 

a)  verfügbare Mittel lt. Haushaltsplan 

b) ./. bereits ausgezahlt 

c) ./. bereits vertraglich gebunden 

d) ./. bereits beschlossene Verwendung  (außer b) und c) ) 

 = noch zur Verfügung 

 


